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Bauvorhaben Kurt-Hackenberg-Platz 
Bedarfsprüfung von 143 über Planungsleistungen RPA-Nummer 2014/1950 

 
 
Sehr geehrter Herr Rohlmann, 
 
bitte entschuldigen Sie meine späte Rückmeldung - sie ist dem komplexen Verfahren geschuldet. 
 
Zum einen übersende ich Ihnen ergänzende Unterlagen: In der Anlage finden Sie eine übersichtli-
che Honoraraufstellung, aus der hervorgeht, dass die Beauftragung der LP 4 bis 5 nicht zu einer 
Überschreitung des Schwellenwertes führt. Zusätzlich sende ich Ihnen die gewünschte Kostenbe-
rechnung (einschließlich Honorarvertrag) als Anlagen 2 und 3 mit diesem Schreiben. 
 
Zu Ihrer Bedarfsprüfung der Planungsleistungen RPA-Nummer 2014/1950 möchte ich folgende 
Aussagen richtigstellen: 
 
In der Prüfung sind zum Teil unterschiedliche Beträge zusammengeführt worden, die zu einer fal-
schen Beurteilungsgrundlage geführt haben. 
 
Im Jahr 2014 wurden zwar zwei Workshop-Verfahren durchgeführt, dabei sind jedoch nur anteilig 
Honoraraufträge an das Büro Vogt Landschaftsarchitekten erteilt worden. Aus Sicht von 61 ist es 
falsch, die Honorare für das Büro ASW, Lichtplanung Maurer und Moderation durch Professor  
Zlonicky mit in die Gesamtbetrachtung des Entwurfes einzubeziehen. 
 
61 möchte damit klarstellen, dass mit der Beauftragung der Leistungsphase 1 bis 3 des Entwurfes 
nicht 190.000 € netto angefallen sind, sondern bisher lediglich 92.024,45 € brutto an Herrn Vogt 
abgerechnet wurden, inklusive Nebenkosten und Reisekosten. Ebenso liegt die Abrechnung unter 
der von 27 angegebenen Auftragssumme (Schreiben vom 17.12.2014) von 112.000 €. 
 
Selbst bei einer weiteren Beauftragung der LP 4 bis 5 (72.793,19 € netto) wird der Nettobetrag 
nicht an den Schwellenwert einer EU-weiten Ausschreibung heranreichen. Es ist bei einer weiteren 
Beauftragung des Büros Vogt von einem voraussichtlichen Honorar für die LP 1 bis 5 und der Teil-
nahme am ersten Workshop mit Nebenkosten von insgesamt rund 190.000 € brutto auszugehen. 
Da aber für eine EU-Ausschreibung vom Nettowert auszugehen ist, liegt die bereinigte Auftrags-
summe (Honorarkosten) bei 9.000 € (Workshop 1) und 62.500 € (Honorarabrechnung Work-
shop 2) netto deutlich unterhalb des Schwellenwertes von 200.000 €. 
 
Weiterhin muss Berücksichtigung finden, dass die EU-Vergaberichtlinien einen deutlich größeren 
Spielraum als die städtischen Vergaberichtlinien einräumen. 
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Allen Beteiligten ist bekannt, dass es sich bei dem Projekt Kurt-Hackenberg-Platz um einen für die 
Stadt wichtigen Baustein bei der Baumaßnahme Domumgebung handelt. Daher wurde für das 
Vorhaben ein internationales Büro gewonnen, welches eine herausragende Planungsqualität ga-
rantiert. Ein solches Büro wird für seinen Ideeninput keinerlei Urheberrechte an die Stadt abtreten, 
sondern vielmehr, um den Erfolg des Projektes zu garantieren, die Umsetzung begleiten wollen. 
 
Diese Baumaßnahme wurde nach Abschluss der Nord-Süd-Stadtbahn - Baumaßnahmen zur 
Oberflächenwiederherstellung - notwendig und stellt seit Fertigstellung des provisorischen Zwi-
schenzustandes eine Wunde im Stadtbild dar. Die Lage in unmittelbarer Nachbarschaft des Doms 
machte es notwendig, die Planung schnell umzusetzen, damit eine Qualität im Stadtraum erzielt 
wird, die eine große Akzeptanz erhält. 
 
Zwischenzeitlich hat zudem das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit mit Datum vom 16.07.2015 bekannt gegeben, dass die Weiterentwicklung des öffent-
lichen Raumes der "Via Culturalis" mit einem Volumen von 4,8 Mio. € gefördert werden soll. Die 
Realisierung des Kurt-Hackenberg-Platzes ist ein wesentlicher Bestandteil des Programmes, des-
sen Umsetzung nicht gefährdet werden darf. 
 
Wegen der zeitlichen Brisanz ist es unabdingbar, dass schnellstens eine Umsetzung der Planung 
erfolgt; dies kann aber nach Auffassung von VI und 61 nur durch die Beauftragung des Büros Vogt 
Landschaftsarchitekten gewährleistet werden. 
 
61 bittet 14 um die Korrektur der Bedarfsprüfung vom 15.01.2015. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
gezeichnet Anne L. Müller, 30.07.2015 
 
 
3 Anlagen 
− Honorarübersicht 
− Kostenschätzung 
− Honorarvertrag 
 


